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Das SGB VIII bildet die gesetzliche Grundlage für die 

Kinder- und Jugendhilfe bis zu einem Alter von 

27 Jahren. Die Entwicklung der jungen Menschen 

wird mit Hilfe von breitgefächerten Angeboten ge-

fördert. Das SGB VIII bezieht weitere Bereiche, wie 

die Jugendgerichtshilfe, das Schulgesetz des Landes 

Sachsen-Anhalt für die Schulpflichtverletzungen so-

wie das Kinderförderungsgesetz in die Umsetzung 

mit ein. Eine allumfassende und lückenlose Hilfe-

stellung kann durch die Kooperation der Jugendhilfe 

mit dem SGB II und SGB III ermöglicht werden.  

Doch was heißt das nun im Detail? Als Akteur im 

Übergangsmanagement werden Prozesse zur Iden-

tifizierung von Schnittstellen unterstützt und die 

Bildung von Netzwerken begleitet. Das Wissen um 

die Vielfältigkeit der Akteure und die Bedeutung der 

Vernetzung gestaltet die alltägliche Arbeit vor Ort.

Das SGB VIII erfährt in den Kommunen unterschiedliche Schwerpunktset-

zungen. Als Beispiel kann die Jugendsozialarbeit benannt werden. Unter 

diesem Oberbegriff werden vielfältige Unterkategorien zusammengefasst, 

u.a. aufsuchende Jugendsozialarbeit, mobile Angebote wie Streetwork, Ju-

gendwohnen, Unterstützung von jungen Menschen mit Migrationshinter-

grund und/oder Inklusionsbedarf und Schulsozialarbeit. Die Schwerpunkt-

setzungen variieren hierbei ebenso wie die Möglichkeiten der Umsetzung. 

Gleiches gilt für die Jugendberufshilfe. Bedeutung und Handhabung fallen 

keineswegs gleich aus. Da kann es mitunter schwierig werden, die Zusam-

menhänge richtig zu deuten und Handlungsbedarfe zu erkennen. Ω

Ansatz der Praxishilfe

?Was soll mit der Praxishilfe 
bewirkt werden?

Vertiefende Literatur:

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 

„15. Kinder- und Jugendbericht“; 

www.bmfsfj.de/blob/115438/d7ed644e1b7fac4f9266191459903c62/ 

15-kinder-und-jugendbericht-bundestagsdrucksache-data.pdf  

[abgerufen am 17.04.2019]

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 

„Kinder- und Jugendhilfe Achtes Buch Sozialgesetzbuch“; 

www.bmfsfj.de/blob/94106/00a03f47fcbe076829ad6403b919e93b/ 

kinder--und-jugendhilfegesetz---sgb-viii-data.pdf  

[abgerufen am 17.04.2019]
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Um das regionale Übergangsmanagement zielführend und nachhaltig 

etablieren zu können, ist ein gegenseitiges Verständnis der Aufgaben der 

Kooperationspartner*innen unabdingbar. Wir möchten mit dieser Praxis-

hilfe einen Einblick in das Aufgabenspektrum der Jugendhilfe geben. Zu 

diesem Zweck haben wir mit vier Expertinnen und Experten gesprochen, 

relevante Fragen gestellt, nachgehakt und um eine konkrete Darstellung 

von Beispielen gebeten.

Auf den folgenden Seiten finden Sie Themen wie die prak-

tische Arbeit im Rahmen des SGB VIII, die individuelle Ge-

staltung innerhalb der Kommunen, die Jugendberufshilfe 

und die Symbiose zwischen Jugendhilfe und Landes- sowie 

Bundesprogrammen. Angesprochene Handlungsfelder kön-

nen durch hilfreiche Links und weiterführende Literatur bei 

Bedarf vertieft werden.

Ziel der Praxishilfe ist es, Ihnen einen tieferen Einblick in die 

Angebote des Jugendamtes und der Jugendhilfe zu geben, 

einzelne Zusammenhänge noch genauer zu beleuchten so-

wie die Bandbreite der Kinder- und Jugendhilfe in den Fokus 

zu rücken.

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre! 

Vertiefende Literatur:

Durch die Landesnetzwerkstelle RÜMSA ist die „Arbeitshilfe 

zur rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit zwischen 

den Akteuren des SGB II, III und VIII zur beruflichen 

Förderung junger Menschen“ in Auftrag gegeben worden. 

Sie vermittelt grundlegende Kenntnisse zu den Leistun-

gen für junge Menschen im Bereich der Ausbildung und 

Beschäftigung und vertieftes Wissen zu den Schnittstellen 

zwischen dem SGB II, SGB III und SGB VIII, da es zwischen 

den unterschiedlichen Leistungsträgern deckungsgleiche 

Leistungen gibt. Diese Schnittstellen werden vor dem Hin-

tergrund der hierfür durch den Gesetzgeber geschaffenen 

Kollisionsregelungen diskutiert. Exemplarische Fallbeispiele 

veranschaulichen dabei die Schnittstellen zwischen den 

drei Sozialgesetzbüchern. Die Arbeitshilfe soll somit die 

Arbeitsbündnisse des Landesprogramms RÜMSA bei der 

Definition von Schnittstellen, der Klärung von Prozessen für 

„warme“ Fallübergaben und zur Durchführung gemeinsamer 

Fallbesprechungen unterstützen.

Hinweis: Die Arbeitshilfe wird auf der RÜMSA Webseite 

veröffentlicht.
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SGB VIII – Weit mehr als Hilfen 
zur Erziehung (HzE)
Die Umsetzung des SGB VIII in den Kommunen ist unter vielfältigen Be-

zeichnungen verortet: Vom allgemein bekannten „Jugendamt“ bis hin 

zum „Fachdienst Jugend und Familie“. Bundesweit existiert kein einheit-

liches Organisationsraster für den Bereich des SGB VIII. Die Landkreise 

und kreisfreien Städte gestalten, zumindest zu einem gewissen Grad, die 

Struktur und in Einzelfällen Leistungen individuell. So werden beispiels-

weise nicht in jeder Kommune Personalstellen für die Jugendberufshilfe 

bereitgestellt.

Die Hilfen zur Erziehung sind in vielen Köpfen als vorrangiges Angebot 

des SGB VIII verankert. Dabei werden Alternativen wie Hilfe zur Selbsthil-

fe oder Beratungsgespräche im Familienverbund hinreichend geprüft und 

genutzt, bevor eine Hilfe zur Erziehung überhaupt zum Einsatz kommt. 

Im Folgenden soll Ihnen anhand einer beispielhaften Zusammenstellung 

der Angebote des SGB VIII veranschaulicht werden, wie weitreichend und 

vielfältig die Leistungen ausfallen Ω
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JugendgerichtshiLfe

frühkindLiche 
BiLdung

JugendhiLfe-
pLanung

* § 12 SGB VIII Förderung der 

Jugendverbände legt die Förderung 

von Jugendverbänden fest, um den 

Zusammenhalt, ein unterstützendes Umfeld 

in der Freizeitgestaltung sowie die Interessen 

junger Menschen zu vertreten. Unter einem 

Jugendverband versteht man einen Zu-

sammenschluss junger Menschen mit 

der gleichen Interessenslage. 

JugendVerBände*

kinderförde-
rungsgesetz

hiLfen für Junge 
VoLLJährige 

famiLien- und 
erziehungs- 

Beratung

priVate kindertagesstätte – 
erLauBnis zum BetrieB

förderung der  
freien JugendhiLfe

sorgerechts-
fragen

unterhaLts- 
fragen

tagespfLege

Vormund-
schaft /  

pfLegschaft

Über den Elternbeitrag werden 

die Kosten für den Besuch einer 

Tageseinrichtung/Tagespflegestelle 

für ein oder mehrere Kinder geregelt, 

ebenso wie eine etwaige Ermäßigung 

oder Übernahme der Kosten.

eLternBeitrag*

*Der (allgemeine) soziale Dienst (ASD) 

ist ein kommunaler Dienst. Die Bezeichnung 

kann je nach regionaler Verankerung variieren. Der 

ASD umfasst eine große Bandbreite an Aufgaben, die 

durch Sozialarbeiter*innen in ihren zugeteilten Gebie-

ten abgedeckt werden (Geh-Struktur). Die Mitarbeiten-

den stellen den Bedarf für Unterstützungsangebote 

fest, wie Schwangeren-, Erziehungs-, Partner-, Schei-

dungs- und Schuldnerberatung, Kriseninterventi-

on, Hilfe zur Erziehung, Altenhilfe u.v.m. r

(aLLgemeiner)  
soziaLer dienst*

Diese Übersicht umfasst die übergeordneten Themenbereiche, 

die im SGB VIII behandelt und umgesetzt werden werden. Lesen 

Sie in den folgenden Interviews, wie Experten*innen die aktuelle 

Situation in der Jugendhilfe einschätzen, Prozesse in einer JBA 

beschreiben und Einblicke in die tägliche Arbeit geben.
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JugendarBeit

hiLfen zur  
erziehung

frauen- 
schutz- 
häuser

JugendsoziaL-
arBeit

kinder- und  
Jugendschutz

kindertagesein-
richtungen

pfLege- 
kinder- 
dienst

streetwork/ 
moBiLe  

JugendarBeit

schuL- 
Verweigerung

schwangerschafts-
konfLiktBeratung

Bundes- 
eLterngeLd

VorLäufige mass-�
nahmen zum schutz 

Von kindern und 
JugendLichen

Vaterschafts- 
anerkennung

adoption

*Frühe Hilfen kommen zum 

Tragen, wenn der Eindruck entsteht, 

dass eine junge Familie mit den Heraus-

forderungen des Alltags nicht alleine zurecht-

kommt. An Unterstützungs- und Beratungsan-

geboten stehen von Familienhebammen bis hin 

zu Berater*innen Personen zur Verfügung, 

die bei den ersten Schritten mit dem 

Nachwuchs helfend unterstützen.

frühe hiLfen*

Eingliederungshilfe für seelisch 

behinderte Kinder und Jugendliche wird 

nach § 35a SGB VIII gewährleistet. Die er-

brachten Leistungen variieren von Integrati-

onshelfer*innen, zu Therapiemöglichkeiten 

bis hin zu stationären Maßnahmen der 

Hilfen zur Erziehung.

eingLiederungs-
hiLfe*

*Die Beistandschaft ist eine 

spezielle (freiwillige) Form der ge-

setzlichen Vertretung eines minderjähri-

gen Kindes. Die Beistandschaft beschäftigt 

sich mit zwei möglichen Aufgaben: Feststel-

lung der Vaterschaft und der Geltendma-

chung von Unterhaltsansprüchen des 

Kindes sowie die Verfügung über die 

Unterhaltsansprüche.

Beistandschaft*

Die wirtschaftliche Ju-

gendhilfe ist für die finanzielle 

Abwicklung der Angebote zustän-

dig. Dieser Teilbereich der Jugendhilfe 

bewilligt Leistungen, überprüft die 

finanzielle Situation der Eltern, Kinder 

etc. und beteiligt sich im Einzelfall 

an den Kosten der jeweiligen 

Hilfe.

wirtschaftLiche 
JugendhiLfe (kosten 
der heranziehung) 
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Interview 1
name: christian deckert

funktion: Jugendamtsleiter der stadt dessau-roßlau

Landesnetzwerkstelle RÜMSA (LNS): Jugendsozial-

arbeit (§13 SGB VIII) und Regionales Übergangsma-

nagement – Wie passt das zusammen?

Christian Deckert: Das passt richtig gut zusammen. 

Wenn es um die jungen Menschen geht, die Schwie-

rigkeiten haben Schwellen erfolgreich zu absolvieren, 

ist die Jugendsozialarbeit aus Sicht der Jugendhilfe 

das passende Unterstützungsangebot. Dies schließt 

auch bestimmte Angebotsformen des Arbeitsmarkt-

bereiches ein, die offeriert werden dürfen und sollen, 

wenn keine eigenen Unterstützungsleistungen vor-

liegen. 

Natürlich handelt es sich hierbei um eine Aufgabe 

mit Ermessen, eine Festschreibung der Umsetzung 

durch die entsprechende Gebietskörperschaft (Stadt-

rat, Kreistag) ist jedoch unabdingbar. Deshalb ist 

es immer wichtig, die Jugendhilfeplanung  ein-

zubeziehen, weil diese die entsprechenden Bedarfe 

beschreibt. Darauf basierend ist die Finanzierung 

zu klären. In den letzten Jahren „vermischten“ sich 

glücklicherweise Bereiche aus dem SGB VIII mit dem 

SGB II, wenn man sich beispielsweise die §§ 16 h 

und 16 f SGB II anschaut. Oder auch im Bereich der 

Schule, wenn man Richtung Schulsozialarbeit schaut. 

Landesnetzwerkstelle: Welche kommunalen Rah-

menbedingungen müssen geschaffen werden, um 

die Prozesse am Übergang für junge Menschen noch 

wirksamer und nachhaltiger zu etablieren? 

Deckert: Hier wird impliziert, dass die Rahmenbe-

dingungen in jeder Region gleich sind oder nicht 

passend. Hier kann man maximal mit Beispielen 

antworten oder man muss für jede Region schauen, 

„wir wollen eine Jugendberufsagentur – und jetzt?“ 

Hinter dem Begriff „Jugendberufsagentur“ stehen die 

verschiedensten Möglichkeiten der Umsetzung. Im städ-

tischen Raum wird in der Regel ein zentraler Standort mit 

umfassenden Beratungsleistungen als JBA eingerichtet. 

In einem Flächenlandkreis mit großräumigen ländlichen 

Bereichen, werden häufig mehrere sozialraumbezogene 

Standorte mit einer dezentralen Lage als JBA-Modell ge-

wählt. Ergänzend können mobile und/oder aufsuchende 

Angebote sowie Onlineplattformen mit vorgehalten wer-

den. Durch die zusätzliche Nutzung von Räumlichkeiten 

in Schulen und/oder bestehenden Jugendeinrichtungen 

erhöhen sich die Chancen um ein Vielfaches, junge Men-

schen zu erreichen.

Die Landesnetzwerkstelle RÜMSA (LNS) hat mit Christian 

Deckert, Jugendamtsleiter der Stadt Dessau-Roßlau, über 

den Aufbau einer „Jugendberufsagentur“ gesprochen. 

im §13 sgB Viii ist die Jugendsozialarbeit verankert. zielgruppe 

sind junge menschen, denen der zugang zu einer ausbildung 

oder einem Beruf erschwert wird aufgrund einzelner oder multip-

ler Benachteiligungen. unterstützende hilfen können in form von 

individuellen sozial-, schul- und berufspädagogischen maßnah-

men geleistet werden. 

nach §80 des sgB Viii sind die träger der öffentlichen Jugendhil-

fe dazu verpflichtet, den Bestand an maßnahmen und einrichtun-

gen festzustellen, daraus den entsprechenden Bedarf abzuleiten 

und im endergebnis handlungsempfehlungen zu formulieren, wie 

der Bedarf abgedeckt werden kann. 

§16 h sgB ii umfasst die zielgruppe schwer erreichbarer junger men-

schen, die individuelle schwierigkeiten zu überwinden haben und 

therapeutische, schulische oder berufliche Begleitung benötigen. 

der §16 f sgB ii bezieht sich auf die freie förderung, in der u.a. er-

werbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, aufgrund von schwerwiegenden hemmnissen un-

terstützung über die regelleistungen hinaus erhalten können.
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welche Rahmenbedingungen vor Ort sind und welche 

Erfordernisse es gibt. Darauf aufbauend, muss ein ab-

gestimmtes Konzept erarbeitet werden, zu dem sich die 

Verantwortlichen der einzelnen Bereiche verständigen, 

um verbindliche Rahmenbedingungen und Handlungs-

abläufe zu installieren. Bei Bedarf können ebenso neue 

Projekte hinzugezogen werden, die die Übergänge und 

Hürden einfacher gestalten. Das muss man für jede Re-

gion einzeln und separat betrachten. 

Landesnetzwerkstelle: Wie wurden bzw. werden diese 

Rahmenbedingungen durch den Rechtskreis SGB VIII 

in der Stadt Dessau-Roßlau gestaltet?

Deckert: In Dessau-Roßlau spielt die Schulsozialarbeit 

ebenso wie die Straßensozialarbeit schon lange eine 

Rolle. Beide Angebote sind fest installiert. Der Bereich 

der Jugendberufshilfe ist seit 2005 eher weniger prä-

sent. Über Förderprogramme wie JUGEND STÄRKEN 

im Quartier (JUSTiQ) hat man erste Ansätze geschaf-

fen. Auf dieser Basis ist aufgebaut worden, so dass man 

in Dessau-Roßlau inzwischen soweit ist, dass 2019 das 

Jugend.Berufs.Zentrum (JBZ) starten wird. Einrichtun-

gen wie das Projekt „ABSPRUNG“ aber auch die Schul-

sozialarbeiter*innen, gehören als Außenstelle zum JBZ 

dazu. Und wir als Jugendamt installieren ebenso eine 

anteilige Personalstelle im JBZ, die das Clearing des 

Bereichs SGB VIII mit übernehmen und gestalten soll. 

Somit wird erreicht, dass diese Person den gesamten 

Überblick hat und dabei die Belange des SGB VIII ver-

tritt.  Dazu gehört ebenso die die Vermittlung und Be-

gleitung in einem gewissen Umfang, um die individu-

ellen Bedarfe der jungen Menschen abzufangen. Dies 

kann beispielsweise die Annahme des Beratungsfalls 

sein, aber auch die Begleitung zu etwaigen weiteren 

Partner*innen. Dieser Prozess wird unterstützt durch 

die Mitarbeitenden des Projektes „Jugend stärken im 

Quartier“. 

Wir haben hier im Jugendamt extra eine Stelle „Koor-

dination Jugendberufshilfe“ eingerichtet, die diesen 

Bereich auf der übergeordneten Ebene bearbeitet und 

unsere Belange des Jugendamtes einbringen soll. Diese 

Stelle sichert ebenso die Steuerung des Projektes „Ju-

gend stärken im Quartier“ ab, so dass beides gleichzei-

tig geplant werden kann. Zusätzlich dazu ist eine neue 

halbe Stelle geschaffen worden, die die Jugendsozialbe-

ratung im JBZ absichert. 

Landesnetzwerkstelle: Von der theoretischen Schnitt-

stellenbestimmung zwischen den Rechtskreisen bis hin 

zur praktischen Anwendung der gewonnen Erkenntnis-

se – wie kann dieser Prozess gelingen?

Deckert: Das kann gut funktionieren! Wir haben mittler-

weile auch die regionale Netzwerkstelle für Schulerfolg 

sichern im Jugendamt hier in Dessau-Roßlau. RÜMSA 

ist im Bildungsbüro angesiedelt, mit der Maßgabe der 

§16 h sgB ii umfasst die zielgruppe schwer erreichbarer junger men-

schen, die individuelle schwierigkeiten zu überwinden haben und 

therapeutische, schulische oder berufliche Begleitung benötigen. 

der §16 f sgB ii bezieht sich auf die freie förderung, in der u.a. er-

werbsfähige Leistungsberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, aufgrund von schwerwiegenden hemmnissen un-

terstützung über die regelleistungen hinaus erhalten können.
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engen Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Es ist 

wichtig, immer dranzubleiben, immer überzeugt zu 

sein von dem was man umsetzen möchte. Und die Ver-

antwortlichen mitzuziehen und immer wieder vor Au-

gen zu führen, wie wichtig die Umsetzung ist. Entweder 

bis sie „entnervt aufgeben“ oder überzeugt sind. 

Landesnetzwerkstelle: Welche Voraussetzungen müs-

sen gegeben sein, um eine Jugendberufsagentur glei-

chermaßen für alle Zielgruppen etablieren zu können?

Deckert: Eine schwierige Frage, weil bestimmte Ziel-

gruppen u.a. ja auch nicht unbedingt etwas miteinander 

zu tun haben wollen. Es gibt durchaus Berührungsängs-

te bei verschiedenen Zielgruppen, ebenso wie ein Be-

wusstsein der Schichtzugehörigkeit, was sich wiederum 

schwierig gestalten kann. Es muss somit bedacht wer-

den, ob man getrennte Angebotszeiten etabliert oder 

verschiedene Angebote für die jeweiligen Zielgruppen. 

Für die gymnasiale Ebene kann es reichen in die Schu-

len zu gehen und dort Informationsveranstaltungen mit 

ggf. Terminvereinbarungen zu machen. Dafür müssen 

die Rahmenbedingungen vor Ort genau betrachtet wer-

den, das gestaltet sich in jedem Landkreis individuell. 

Im städtischen Raum ist es dann nochmal anders als 

im Landkreis. Im Landkreis muss man wahrscheinlich 

eher in die entfernten Ecken fahren, weil die Anbindung 

an öffentliche Verkehrsmittel nicht oder nicht regelmä-

ßig gegeben ist. Hier in Dessau-Roßlau kann das auch 

eine Rolle spielen durch die ganzen, kleinen eingemein-

deten dazugehörigen Ortschaften. Da kann es durchaus 

vorkommen, dass auf ein aufsuchendes Angebot aus-

gewichen werden muss. Möchte man niedrigschwellige 

Angebote etablieren, ist die Anbindung an Jugendzent-

ren oder Schulen eine gute Lösung. 

Zur Bekanntmachung können u.a. Ortschaftsbeiräte 

genutzt werden, die Möglichkeiten sind hier vielfältig. 

Da haben wir allerdings auch noch ein Stück Weg vor 

uns. Am wichtigsten ist jedoch die Überzeugungsarbeit. 

Hierzu eignen sich positive Beispiele am besten. Zeigen 

wo es geklappt hat und diese Beispiele propagieren und 

bewerben. Am besten mit jungen Menschen die erfolg-

reich unterstützt worden sind. Von denen die es bereits 

konkret erlebt haben. 

Landesnetzwerkstelle: Welche Qualitätsmerkmale sind 

für Sie im Aufbau der Jugendberufsagentur in Des-

sau-Roßlau maßgeblich umzusetzen?

Deckert: Ausschließlich daran gemessen, wie viele Ju-

gendliche erreicht werden durch die JBA, wäre mir als 

Faktor zu wenig. Es wird kein Selbstläufer sein. Ich glau-

be die bestimmende Problematik besteht darin, dass 

die handelnden Personen in der JBA und darüber hinaus 

lernen müssen, sich als gleichberechtigte Partner*innen 

zu begreifen. Das gilt für jede einzelne Hierarchieebene. 

Verständnis für die anderen Rechtskreise zu entwickeln 

ist ein Kernelement. Hier in Dessau haben wir jetzt mit 

Hospitationen begonnen, das finde ich sehr wichtig. 

Man muss lernen, die anderen Rechtskreispartner*in-

nen zu verstehen sowie verbindliche Kommunikations-

strukturen und Absprachen zu vereinbaren. So kann es 

funktionieren! Ich halte es ebenso für wichtig, dass die 

Personen in der JBA vor Ort von den Kollegen*innen so-

weit geschult werden, dass sie einen Gesamtüberblick 

mit möglichst viel Detailwissen haben. Für die Person, 

die die Jugendhilfe vertritt, ist es durchaus wichtig, die 

gesamte Angebotspalette des SGB VIII genaustens zu 

kennen. Gerade die Straßenarbeit ist so nah dran, dass 

sie einfach mitbedacht werden muss. 

Auch wenn es sich um eine freiwillige Aufgabe handelt, 

die nicht im Gesetzestext steht, stellt sie für mich eine 

„Meine grundsätzliche Kritik an dem deutschen (Bildungs-)System 
ist, dass die jungen Menschen in einem Lebensabschnitt (in der Pu-
bertät) zu einer Entscheidung über ihre Zukunft gedrängt werden, 
in dem sie ganz andere Sorgen haben.“

– Christian Deckert
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der Schlüsselpositionen dar, um mit jungen Menschen 

zusammenarbeiten zu können. Was wirklich entschei-

dend ist, dass die Angebote ineinandergreifen und war-

me Übergaben gestaltet werden. Das ist für mich ein 

wirkliches Qualitätsmerkmal, dass ich persönlich sehr 

schätze. Nur so kann verhindert werden, dass junge 

Menschen, aus welchen Gründen auch immer, nicht 

zurück in ihr Loch fallen, „verschwinden“ oder einfach 

nicht ankommen. 

Landesnetzwerkstelle: Jugendberufsagenturen als Hilfe 

aus einer Hand: Welche Angebote sollten vorgehalten 

werden, um einem jungen Menschen ganzheitlich be-

raten zu können?

Deckert: Hier reden wir auf jeden Fall von den üblichen 

Verdächtigen: Streetwork, sozialintegrative Angebo-

te, Schulsozialarbeit, um Beispiele zu nennen. Es ist 

nicht notwendig, dass alle Angebote an einem Ort zu 

finden sind. Zum einen ist das SGB VIII viel über freie 

Träger geregelt. Diese Träger können wir fachlich bera-

ten. Es ist wichtig, einen oder mehrere zentrale Orte zu 

haben, wo die jungen Menschen direkt und kompetent 

beraten und weitervermittelt werden. So etwas wie eine 

dreiwöchige Warteschleife ist unter allen Umständen 

zu vermeiden. In der Schuldnerberatung sind beispiels-

weise mit Wartezeiten von einem bis zu zwei Monaten 

zu rechnen Für einen jungen Menschen ist das weder 

fachgerecht noch tragbar. Die essentielle Frage bei vie-

len Jugendlichen ist doch eh: Warum habe ich eigent-

lich keinen Bock? Meine grundsätzliche Kritik an dem 

deutschen (Bildungs-)System ist, dass die jungen Men-

schen in einem Lebensabschnitt (in der Pubertät) zu 

einer Entscheidung über ihre Zukunft gedrängt werden, 

in dem sie ganz andere Sorgen haben. 

Landesnetzwerkstelle: Welchen Leitspruch würden Sie 

aus Ihrer Erfahrung heraus einem Bündnis mitgeben, 

dass noch am Anfang der Planung einer Jugendbe-

rufsagentur steht?

Deckert: Das wichtigste ist: Die Sprache des anderen 

lernen. Und sich dabei nicht scheuen dem Gegenüber 

wertschätzend mitzuteilen, was ich mir vorstelle und 

wünschen würde. Und immer wieder miteinander ver-

ständigen und rekapitulieren, was denn nun eigentlich 

das Ziel ist, auf das gerade zugearbeitet wird. Ansons-

ten: Loslaufen! Sich trauen! Fehlerkultur zulassen! Das 

ist das Entscheidende. Und wenn es nicht funktioniert, 

na und? Dann machen wir es eben anders. Modellpro-

jekt heißt ausprobieren! π

sozialintegrative Leistungen sowie weitere Beratungsangebote 

umfassen hilfestellungen, die zum einen über regelangebote 

des sgB ii, sgB iii und sgB Viii hinausgehen und/oder Bedarfs-

lagen umfassen, die eine spezifische Betreuung durch entspre-

chendes fachpersonal voraussetzt, die nicht im regelfall am 

one-stop-government oder der gemeinsamen fallarbeit betei-

ligt werden. die Beteiligung weiterer Beratungs- und unterstüt-

zungsangebote ist jedoch notwendig, um junge menschen mit 

multiplen im sinne einer ganzheitlichen Beratung betreuen zu 

können.

der aktuelle stand der einbindung sozialintegrativer Leistungen 

(und weiterer) in den rümsa Bündnissen kann aus der über-

sicht der Landesnetzwerkstelle entnommen werden unter: ruem-

sa.sachsen-anhalt.de



Integration SGB VIII – So kann es gelingen Praxishilfen RÜMSA12

Interview 2
name: Lutz dathe

funktion: sachgebietsleiter wirtschaftliche Jugendhilfe, Jugendamt 

des Landkreises Burgendlandkreis; gleichzeitig stellv. amtsleiter

Landesnetzwerkstelle RÜMSA (LNS): Kooperations-

partner Jugendamt – Welche Schnittstellen ergeben 

sich zum SGB II und SGB III am Übergang Schu-

le-Beruf? 

Lutz Dathe: Um die Schnittstelle Jugendamt zu 

identifizieren muss zuerst geklärt werden, wer das 

„Jugendamt“ eigentlich ist und welche Leistungen 

in diesem Bereich erbracht werden. Dann erst geht 

es daran, die dementsprechenden Schnittstellen 

zwischen dem Jugendamt und den beiden anderen 

Rechtskreisen SGB II und SGB III zu definieren. Die-

se Schnittstellen mit dem Jugendamt bestehen nicht 

nur im Bereich der Hilfen zu Erziehung, sondern bei-

spielsweise auch bei Sorgerechtsfragen, der Kinder-

tagesbetreuung, der Pflegekinder oder der Amtsvor-

mundschaft. Es kommt allerdings sehr selten zum 

Tragen, dass sich Schnittstellen zwischen SGB II, 

SGB III und SGB VIII ergeben. Sehr häufig hingegen 

ist, dass zwei Schnittstellen entstehen. Drei Rechts-

kreise inkludiert in einem Fall sind eher selten oder 

die Probleme werden nacheinander gelöst. Wichtig 

ist hierbei von vornherein, dass die Partner sich ken-

nen, wissen, was der andere leisten kann und darf. 

Im Sinne der Erwartungshaltung gegenüber den So-

zialarbeiter*innen ist es mindestens genauso wich-

tig zu klären, was sie nicht dürfen.  Das Jugendamt 

hat hier auch seine Grenzen. Besonders in den ein-

zelnen Sozialräumen ist es wichtig, die einzelnen 

Netzwerkpartner*innen zu kennen. Das SGB II hat 

mehrere Standorte, ebenso wie das Jugendamt, somit 

ist es wichtig, dass sich die Partner vor Ort kennen. Die 

Erkenntnis der letzten zwei Jahre ist, dass dieses Ken-

nen und Austauschen aufrechterhalten werden muss, 

„Von der Bedarfsaufnahme zur Hilfeplanung“ 

Durch den §41 SGB VIII ist die Hilfe für junge 

Volljährige geregelt. Hilfen zur Erziehung sind 

im Regelfall an den Hilfeplan des jungen Men-

schen gekoppelt. Erreicht der junge Mensch 

die Volljährigkeit, während die Hilfe theore-

tisch noch andauert, läuft diese nicht automa-

tisch weiter. Die hilfesuchende Person muss, 

wenn auch formlos, das Weiterbestehen der 

Maßnahme beim Jugendamt beantragen. Wie 

dieser Prozess genau abläuft, welche Hürden 

es an diesen Übergängen gibt und welche Rol-

le die Träger der Jugendhilfe spielen, wird im 

Gespräch mit Herrn Dathe aus dem Burgen-

landkreis thematisiert.



die zielgruppe des §41 sgB Viii sind junge menschen, die bei 

erreichung der Volljährigkeit durch ihre individuelle ausgangsla-

ge, hilfe bei der persönlichkeitsentwicklung sowie eigenverant-

wortlicher Lebensführung benötigen. Beurteilt wird der grad der 

hilfestellung anhand der fähigkeit zur autonomie, dem stand der 

schulischen/beruflichen ausbildung, der sozialen kontakte und 

der fähigkeit die alltäglichen aufgaben zu bewältigen.
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gerade wenn es rege Personalwechsel gibt. Das SGB 

VIII hat zwar die Gesamtverantwortung, aber gerade 

für die Hilfen zur Erziehung müssen Partner*innen mit 

eingebunden werden. Hier sind freie Träger als Beispiel 

zu nennen, die in den Familien aktiv sind und genauso 

Partner für die beiden anderen Rechtskreise sind wie für 

das Jugendamt selbst. 

Landesnetzwerkstelle: Welche Bedeutung haben Fallbe-

sprechungen zwischen den Rechtskreisen für die indi-

viduelle und ganzheitliche Hilfeplanung eines jungen 

Menschen?

Dathe: Im SGB VIII steht der §36 dafür, dass bei einer 

Erziehungshilfe ein Hilfeplan zu erstellen ist. Dieser legt 

für einen gewissen zukünftigen Zeitraum Ziele fest, die 

durch das Kind, den Jugendlichen und/oder die Familie 

erreicht werden müssen. Die Partner*innen klären vor 

oder während des Hilfeplangesprächs in einer Fallbe-

sprechung, wie mit einer Ausbildung oder sonstigen 

finanziellen Hilfen umgegangen wird. Der Hilfeplan soll 

für den Jugendlichen und die Familie sinnvoll gestaltet 

werden, so dass nicht durch SGB II Maßnahmen an-

dere Hilfen umgeworfen werden. Das muss schon zu-

sammenpassen. Hier ist die Erfahrung der Sozialarbei-

ter*innen gefragt, um die Berufsperspektiven mit in den 

Fokus zu rücken. Zu einer Maßnahme der Hilfen zur 

Erziehung gehört natürlich ebenso die Betrachtung von 

etwaigen Hemmnissen wie Schulden oder Suchtverhal-

ten. Diese müssen zwingend mitberücksichtigt und als 

erstes geklärt werden. Wenn möglich kann dies auch 

parallel geschehen. Das muss allerdings individuell 

geklärt oder dementsprechend angenommen werden. 

Eine ganzheitliche Betrachtung ist immer notwendig. 

Landesnetzwerkstelle: Unterstützung von jungen Men-

schen aus einer stationären Einrichtung, wenn sie 

volljährig werden (Care Leaver): Welche Vorgehenswei-

sen haben sich bewährt? Unter welchen Bedingungen 

kommt der §41 SGB VIII zum Einsatz?

Dathe: Das wird individuell betrachtet. Es gibt eine 

Hilfeplanung, über einen gewissen Zeitraum hinweg 

und hierbei gibt es eine Gesamtzielstellung. Diese Ge-

samtzielstellung zielt darauf, den Jugendlichen so fit 

wie möglich für das Leben zu machen, so dass er/sie 

alleine klarkommen kann. Hierzu muss das Endziel de-

finiert werden. Handelt es sich dabei um einen Schulab-

schluss oder eine beginnende Lehre. Und wann genau 

ist dieser Zeitpunkt erreicht? Wie kann die Hilfe beendet 

werden und welche unterstützenden Hilfen sind dann 

noch notwendig? Nach dem 18. Lebensjahr wird die Hil-

fe somit nicht automatisch beendet, vielmehr wird sehr 

individuell bei den Jugendlichen geschaut, was er/sie 

schon alleine bewältigen kann und was eben nicht.

Die Aufgabe im stationären Bereich in den jeweiligen 

Einrichtungen ist es ebenso die Jugendlichen so vorzu-

bereiten, dass sie den Alltag alleine bewältigen können. 

Das bedeutet, den Umgang mit Geld zu lernen, selbst 

einkaufen zu gehen, Wäsche zu waschen und sich so 

zu versorgen, dass das Geld für einen Monat ausreicht. 

Sehr oft ist es so, dass Hilfen mit dem Schulabschluss 

oder dem Abschluss der Lehre beendet werden. Das 

hängt aber maßgeblich davon ab, wo die Lehre oder 

der Schulbesuch stattfindet. Wir haben ja nicht nur Ju-

gendliche im Landkreis untergebracht, sondern auch 

außerhalb, das muss dann eben zusammenpassen. 

Im Hauptfokus liegt natürlich die Zurückführung der 

Jugendlichen in die Familien. Mit dem Beenden eines  
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Lebensabschnittes, wie beispielsweise das Beenden der 

Schule mit dem 16. Lebensjahr, kann dazu führen, dass 

die Hilfe beendet und der junge Mensch zurück in die 

Familie integriert wird. Aber es kann ebenso gut sein, 

dass die stationäre Hilfe bis zum Ende durchgeführt 

wird. Mit dem 18. Lebensjahr muss der junge Mensch 

ganz formlos einen Antrag auf Weiterführung der Hil-

fe stellen. Eine automatische Verlängerung, auch wenn 

der Hilfeplan noch nicht erfolgreich beendet wurde, ist 

nicht gegeben. Die Sozialarbeiter*innen des Jugendam-

tes und in den Einrichtungen unterstützen hier jedoch 

und kennen den Ablauf. 

Landesnetzwerkstelle: Wie läuft das Auswahlverfahren 

ab, um einen passenden Träger für einen jungen Men-

schen zu finden und welche weiteren Partner werden 

gegebenenfalls involviert?

Dathe: Man muss immer unterscheiden, je nachdem 

welcher Hilfebedarf vorliegt. In den meisten Fällen 

spricht das Kind oder der junge Mensch gemeinsam 

mit der Familie beim Jugendamt vor. Darauf basierend 

muss der Hilfebedarf analysiert werden. Erstmal ist 

zu überprüfen, inwiefern sich die Familie selbst helfen 

kann. Die Analyse des Falls erfolgt durch eine/n feder-

führende/n Sozialarbeit*in. Sollte festgestellt werden, 

dass ein weiterer Bedarf vorliegt, wird eine Teamsitzung 

einberufen, in der der Fall vorgestellt und Vorschläge ge-

macht werden, wie dem Jugendlichen geholfen werden 

kann und muss. Das kann die ambulante, teilstationäre 

oder stationäre Hilfe sein. 

Bei der ambulanten Hilfe handelt es sich um die sozi-

alpädagogische Familienhilfe oder den Erziehungsbei-

stand. Es wird individuell bewertet, wie viele Stunden 

pro Woche oder pro Monat Hilfe gewährt werden soll 

und wie diese am besten zu organisieren ist. Das hängt 

sehr vom Wohnort und den entsprechenden Fahrtwe-

gen ab. Es wird demnach geschaut, welche Träger vor 

Ort ansässig sind, ob diese noch freie Kapazitäten 

haben und ob sie den erforderlichen Hilfebedarf leis-

ten können. Ebenso häufig spielt auch das Geschlecht 

eine Rolle. Weibliche junge Menschen fühlen sich oft-

mals aus unterschiedlichsten Gründen besser bei einer 

weiblichen Betreuenden aufgehoben. Der Fall wird dem 

Träger vorgestellt und die Sozialarbeiter*innen müssen 

aus ihrer Erfahrung heraus individuell entscheiden, ob 

es leistbar ist oder nicht. 

Bei der teilstationären Hilfe reden wir von Tagesgrup-

pen, in denen Kinder und Jugendliche am Nachmittag 

betreut werden. Auch hier ist der Standort entschei-

dend. 

Im stationären Bereich hängen die Hilfen sehr von den 

individuellen Gegebenheiten ab, angefangen vom Al-

ter bis hin zur Schulform. Jede Einrichtung hat ein be-

stimmtes Leistungsprofil. Hier muss genau geschaut 

werden, ob die Leistungen des Trägers mit den indivi-

duellen Bedürfnissen korrespondieren. Bei alternativen 

Angeboten, z.B. wenn keine stationären Plätze mehr zur 

Verfügung stehen, kann es vorkommen, dass auf Ange-

bote in anderen Kommunen ausgewichen wird. Ebenso 

gibt es bestimmte Problemlagen, die von keinem Träger 

im Burgenlandkreis abgedeckt werden.  Ca. 40% der 

Hilfen im stationären Bereich werden außerhalb des 

Burgenlandkreises bundesweit geleistet.

Landesnetzwerkstelle: Freie Träger der Jugendhilfe: Wo 

liegt der Unterschied zwischen kommunalen und freien 

Trägern?

Dathe: Es gibt kommunale, freie und private Träger. 

Kommunale Träger sind Städte und Gemeinden, aber 

auch die Jugendämter selbst, die Träger von Jugend-

einrichtungen sein können. Dann gibt es noch die frei-

en Träger. Hierbei handelt es sich entweder um große 

„Um die Schnittstelle Jugendamt zu identifizieren muss zuerst 
geklärt werden, wer das „Jugendamt“ eigentlich ist und welche 
Leistungen in diesem Bereich erbracht werden.“

– Lutz Dathe
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Wohlfahrtsverbände oder regionale Organisationen und 

Verbände, die Hilfe anbieten. Kommunale Träger sind 

mehr im Bereich der Kitas angesiedelt und spielen bei 

Hilfen zur Erziehung weniger eine Rolle.

Landesnetzwerkstelle: Welche Voraussetzungen müs-

sen freie Träger der Jugendhilfe erfüllen, um gemäß  

§ 75 SGB VIII zertifiziert zu werden? 

Dathe: Ein Träger kann durch das örtliche Jugendamt 

zum freien Träger gemacht werden. Hierzu muss ein 

Verein gegründet und beim Jugendamt ein entspre-

chender Antrag gestellt werden. Im SGB VIII ist ein Pa-

ragraph verankert, der das Jugendamt dazu ermächtigt, 

den Verein zu einem freien Träger der Jugendhilfe zu 

erklären. Entscheidend ist, welcher Bereich der Erzie-

hungshilfe in der Satzung des Trägers verankert ist. Ist 

der Verein bereits in diesem Bereich tätig und das für 

mindestens drei Jahre, steht einer Erklärung zum freien 

Träger weniger etwas im Wege. Wenn ein Träger einem 

der großen Wohlfahrtsverbände angeschlossen ist, ist 

dieser automatisch ein freier Träger der Jugendhilfe. In 

den letzten ca. 10 Jahren gab es im Burgenlandkreis kei-

ne Anträge auf freie Trägerschaft mehr, da es bundes-

weit eine Entwicklung zur Öffnung des Marktes für pri-

vate Träger gab. Es wurden eigene GmbHs gegründet, 

so dass auch private Träger Hilfen zur Erziehung anbie-

ten können. Das Bestreben ein freier Träger zu werden 

hat nachgelassen, da es inzwischen auch auf anderen 

Wegen funktioniert. Für das Jugendamt spielt es kaum 

noch eine Rolle, ob es ein privater oder freier Träger ist, 

da die Leistungen, das Entgelt und die Abrechnungen 

gleich ablaufen. Die endgültige Entscheidung sowie der 

rechtskräftige Entschluss hin zu einem freien Träger 

wird am Ende durch den Jugendhilfeausschuss gefasst 

und es wird eine Art Urkunde ausgestellt. Diese Urkun-

de muss nicht erneuert werden. Es kommt ebenso vor, 

dass sich zugelassene Trägernach einiger Zeit wieder 

auflösen. Mit der Aufhebung des Trägers erlischt gleich-

zeitig die freie Trägerschaft. 

Landesnetzwerkstelle: Junger Mensch – Jugendamt – 

Träger der freien Jugendhilfe: Bitte beschreiben Sie den 

Kooperations- und Kommunikationsprozess anhand ei-

nes Beispiels.

Dathe: Eine Familie kommt zum Jugendamt mit einer 

oder mehreren Problemlagen. Es erfolgt eine Bedarfser-

hebung und ein Vorschlag möglicher Hilfen bzw. Ange-

bote zur Unterstützung. Die Familie muss sich mit dem 

vorgeschlagenen Hilfeplan einverstanden erklären. Im 

nächsten Schritt wird die Hilfe eingeleitet, beispielswei-

se durch eine stationäre Hilfe. Im Rahmen der Hilfepla-

nung kommt es zu regelmäßigen Kontakten zwischen 

dem/der Jugendlichen, dem/der Sozialarbeiter*in und 

den verantwortlichen Erziehern*innen in der stationä-

ren Einrichtung. Je nach Situation und im Regelfall bei 

den Gesprächen zum Hilfeplan, steuert das Jugendamt 

den Kommunikations- und Kooperationsprozesse. Das 

Endziel ist entweder die Behebung des Problems und/

oder die Rückführung in die Familie. π

der § 75 sgB Viii legt fest, wie sich träger der freien Jugendhilfe 

anerkennen lassen können. zum einen wird hier festgelegt, dass 

juristische personen und personenvereinigungen anerkannt wer-

den können. dazu müssen diese personen auf dem gebiet der 

Jugendhilfe tätig sein, gemeinnützige ziele verfolgen und einen 

wesentlichen Beitrag zur erfüllung der aufgaben der Jugendhilfe. 

eine tätigkeit auf dem gebiet der Jugendhilfe muss für mindes-

tens drei Jahre nachgewiesen werden.
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Interview 3
name: sabine schneider

funktion: amtsleiterin Jugendamt im Landkreis mansfeld-südharz, 

mitglied der steuerungsgruppe rümsa

Landesnetzwerkstelle RÜMSA (LNS): Wie gestalten 

Sie gemeinsam mit den Kooperationspartnern*in-

nen eine funktionierende, rechtskreisübergeifende 

Zusammenarbeit, um junge Menschen mit multip-

len Problemlagen zu unterstützen?

Sabine Schneider: Wir haben uns für eine virtuelle 

Jugendberufsagentur entschieden, weil wir ein Flä-

chenlandkreis sind. Wir gehen davon aus, dass wir 

junge Menschen besser über die virtuelle Variante 

erreichen können und eine größere Reichweite erzie-

len. Zum anderen ist es auch so, dass junge Men-

schen vielleicht gar nicht direkt in Erwägung ziehen, 

in eine Behörde zu kommen, sondern sich vielmehr 

langsam an das Thema herantasten. Es ist somit als 

ein erster Schritt anzusehen. Natürlich ist es so, dass 

wir nicht auf jede Frage, die gestellt wird, so detail-

liert antworten können, dass der junge Mensch zu-

frieden ist. Ein Vorantasten ist erstmal maßgeblich, 

von einer Ansprechperson hin zur Durchwahl bis hin 

zu den Öffnungszeiten. Der Weg muss erstmal ge-

ebnet werden. Die virtuelle Jugendberufsagentur ist 

noch im Aufbau, gerade was die Ansprache der jun-

gen Menschen angeht. Speziell die Öffentlichkeitsar-

beit wird noch ausgebaut werden. Gleichwohl muss 

man sagen, dass alle Partner – also Jobcenter, Agen-

tur für Arbeit und auch das Jugendamt – sich verläss-

lich in die Kooperation einbringen. Ebenso die Netz-

werkpartner und die Berufsberatung, die nun mal 

direkt an den Schulen angesiedelt ist. Und wenn es 

dann um konkrete eilige Fallberatungen geht, ist die 

erste Variante, einfach den Telefonhörer in die Hand 

zu nehmen und mit den Kollegen*innen im direk-

ten Kontakt zu sprechen, natürlich unter Berücksichti-

„Jugendberufshilfe – Wer macht denn nun was?“ 

Die Jugendberufshilfe ist im Bereich des SGB 

VIII §11 bis §13 unter den Maßnahmen der Ju-

gendsozialarbeit zu verorten. In der Jugendsozi-

alarbeit werden junge, benachteiligte Menschen 

betreut, die Unterstützung im schulischen, be-

ruflichen oder auch sozialen Bereich benötigen. 

Hier findet sich auch die Jugendberufshilfe wie-

der, als eine ganzheitliche Unterstützung eines 

jungen Menschen beim Übergang von der Schu-

le in die Ausbildung oder den Beruf. Die Landes-

netzwerkstelle RÜMSA hat mit Frau Schneider 

u.a. über die praktische Umsetzung der Jugend-

berufshilfe in Mansfeld-Südharz gesprochen. 

Vertiefende Literatur:

münder, Johannes; hofmann, albert:  

„Jugendberufshilfe zwischen sgB iii, sgB ii und sgB Viii”,  

www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_353.pdf 

[abgerufen am 17.04.2019]

mairhofer, andreas: 

„angebote und strukturen  der Jugendberufshilfe –  

eine forschungsübersicht“,

www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2017/64_Jugendberufs-

hilfe.pdf 

[abgerufen am 17.04.2019]
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gung der Datenschutzbestimmungen. Unabhängig von 

RÜMSA existiert im Landkreis seit etlichen Jahren eine 

Vereinbarung zwischen Jobcenter, Gesundheitsamt, So-

zialamt und Jugendamt. In diesem Rahmen finden in 

regelmäßigen Abständen (ca. aller 2 Monate) Treffen 

statt, um u.a.  anonymisierte Fallbesprechungen durch-

zuführen.  An diesen Sitzungen nehmen ebenso die 

Schuldnerberatung, Suchtberatung, Insolvenzberatung, 

der sozialpsychatrische Dienst sowie das Sozialamt 

durch Träger des §67 SGB XII teil. Es geht thematisch 

hierbei nicht nur um junge Menschen, sondern auch 

um über 25-Jährige betreute Menschen. Darüber hinaus 

werden Informationen und Angebote der Partner aus-

getauscht, allgemeine Fragen geklärt. Es gibt auch Fälle, 

die anlassbezogen zu einem konkreten Termin mit be-

teiligten Netzwerkpartnern besprochen werden, unter 

Beachtung von Datenschutz.

Wir sind gerade dabei, gezielt über RÜMSA die gemein-

samen Fallberatungen noch einmal aufzustellen bzw. zu 

überdenken. Zu diesem Zweck planen wir eine mode-

rierte Veranstaltung, an der alle drei Rechtskreise teil-

nehmen und die kollegiale Fallberatung als Instrument 

verinnerlicht werden sollen. 

Landesnetzwerkstelle: Wie wird RÜMSA im Rahmen der 

rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit mit in die 

Jugendhilfeplanung aufgenommen? 

Schneider: Wir sind gerade dabei für die kommenden 

Jahre den Teilplan Jugendförderung zu erstellen. Es 

wird dazu eine Übersicht der Angebote erarbeitet, aus 

der Bedarfe und die verschiedenen Beteiligungsformate 

abgeleitet werden. Die einzelnen Controllingelemente 

in der Jugendhilfeplanung liegen natürlich auch als Ba-

sisdaten für die Koordinierungsstelle RÜMSA vor, z.B.  

Zahlen der Schulpflichtverletzungen oder der Jugendge-

richtshilfe. Die Daten aus der Jugendhilfeplanung bilde-

ten schlussendlich die Grundlage für einige der in der 

Handlungssäule II entstandenen Projekte.

Landesnetzwerkstelle: Welche Herausforderungen und 

Schwerpunkte sehen Sie zukünftig im Bereich des SGB 

VIII in diesem Zusammenhang? 

Schneider: Wir sind ein Landkreis, der geprägt ist vom 

Demografiewandel und von einer hohen Arbeitslosig-

keit. Dieser Kreislauf der Arbeitslosigkeit spiegelt sich 

auch in der Entwicklung der Jugendhilfe wider. Und 

selbst wenn viele jungen Menschen weggehen und die 

Anzahl von ihnen vielleicht weniger wird, bedeutet we-

niger Jugendliche nicht gleich weniger Probleme. Das 

merken wir ganz deutlich in den Hilfen zur Erziehung. 

Junge Menschen werden geprägt durch das Umfeld in 

dem sie leben. Und wenn ich eine hohe Arbeitslosigkeit 

habe, dann führt es oft zu einer Eigendynamik der Be-

nachteiligung. Somit kommt es immer häufiger dazu, 

dass junge Menschen keinen Schulabschluss schaffen 

und Unterstützung benötigen, sowohl im Rahmen der 

Hilfen zur Erziehung als auch im Rahmen ausgleichen-

der Maßnahmen der verschiedenen Benachteiligungen. 

§67 sgB Xii definiert leistungsberechtigte personen anhand be-

sonderer Lebensverhältnisse kombiniert mit sozialen schwierig-

keiten. das sozialamt ist als wichtiger kooperationspartner bei 

der allumfassenden Beratung und Betreuung von jungen men-

schen mitzudenken und zu involvieren.
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Gerade in diesem Kontext geht es oft nur zusammen 

mit den anderen Rechtskreisen, da inzwischen so gut 

wie allen Beteiligten klar ist, dass eine berufliche In-

tegration nicht ohne eine soziale Integration gelingen 

kann. Hier müssen Synergien und Abstimmungspro-

zesse geschaffen werden. 

Eine Problematik, die sich durch alle gesellschaftlichen 

Schichten hindurchzieht ist beispielsweise die Schul-

verweigerung. An dieser Stelle ist natürlich die Schule 

selbst involviert, ebenso das Jugendamt durch etwaige 

Hilfen zur Erziehung. Wir kooperieren hier sehr eng mit 

dem Landesschulamt. Die Vernetzung und die weiter-

gehende enge Zusammenarbeit sind maßgeblich, da 

wir nur so eine Chance haben, wirksam zu werden.

Landesnetzwerkstelle: Wie fördern Sie die Zusammen-

arbeit mit dem Landesschulamt Sachsen-Anhalt und 

den Schulen in Mansfeld-Südharz?

Schneider: Im Kontext RÜMSA nehme ich unsere An-

sprechperson des Landesschulamtes wahr, die aktiv 

beteiligt ist und regelmäßig an der Steuerungsgruppe 

des Landkreises teilnimmt. Wir versuchen aktuell über 

RÜMSA die Schülerwerkstätten zu etablieren. 

Dieser Ansatz ist gerade im Jugendhilfeausschuss 

vorgestellt und hinreichend diskutiert worden. Eben-

so fungiert das Landesschulamt als Brückenbauer 

zwischen RÜMSA und den Schulen. Hierzu muss 

aber erwähnt werden, dass die Projektidee „Schü-

lerwerkstätten“ von den Schulen und den Schulso-

zialarbeiter*innen selbst angeschoben wurde.  Der 

Wunsch von vielen Netzwerkpartner*innen war, ein 

Modell zu installieren, das eingeschaltet wird, wenn 

die Schulsozialarbeit an ihre Grenzen kommt. 

Landesnetzwerkstelle: In welchem Bereich ist die Ju-

gendberufshilfe im Jugendamt in Mansfeld-Südharz 

angegliedert? Welche Maßnahmen der Jugendbe-

rufshilfe werden aktuell umgesetzt?

Schneider: RÜMSA ist mit der Steuerungsgruppe 

ein Teil der Jugendberufshilfe, dort bin ich für den 

Rechtskreis SGB VIII als Jugendamtsleitung vertre-

ten. Ansonsten ist die Jugendberufshilfe hauptsächlich 

im Bereich der Jugendförderung angegliedert, sprich 

§11 bis §14 SGB VIII. Zu beachten ist allerdings, dass 

mit Inkrafttreten des SGB II das Jugendamt eine nach-

rangige Funktion innehat. Wenn der §10 SGB VIII in 

Verbindung mit dem §16 SGB II greift, sind Maßnah-

men der Jugendhilfe nachrangig. Trotz allem gibt es Ω 

Die schülerwerkstätten werden über die Handlungssäule II von 

RÜMSA installiert. RÜMSA ermöglicht den nach Handlungssäule 

I geförderten Kommunen die Beantragung eines regionalen För-

derbudgets, in dessen Rahmen sie regionale Förderschwerpunkte 

setzen und auf der Grundlage von Ideenwettbewerben Projekt-

konzepte auswählen und zur Förderung vorschlagen können. Es 

handelt es sich hierbei um regionale Förderbudgets zur Erpro-

bung und Verstetigung von Modellen und Initiativen zur Berufs-

orientierung, Übergangsgestaltung und Ausbildungsgestaltung 

im Rahmen der kommunalen Übergangsmanagementkonzepte. 

Träger von Projekten im Rahmen der regionalen Förderbudgets 

sollen grundsätzlich freie Träger oder Wirtschafts- und Sozialpart-

ner sein. Bis zu 20 v. H. des regionalen Förderbudgets können 

durch Personal der nach Handlungssäule I geförderten Kommu-

nen und ihrer Eigenbetriebe umgesetzt werden.

in der kinder- und Jugendhilfe kann unter den §§ 11-14 sgB 

Viii subsummiert werden (beispielhaft):

•	 Jugendsozialarbeit

•	 Jugendberatung 

•	 Jugendberufshilfe

•	 Schulsozialarbeit

•	 Jugendkoordination

•	 Aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork)

•	 Offene Treffpunktarbeit/Gruppenarbeit 

•	 sozialpädagogische Gruppenarbeit 

Vertiefende Literatur:

Kunkel, Peter-Christian: „Was bleibt von §13 SGB VIII neben 

SGB II und III?“; http://www.sgbviii.de/files/SGB%20VIII/

PDF/S156.pdf [abgerufen am 17.04.2019)
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bestimmte Fallkonstellationen, bei denen das SGB II 

nicht fördern kann, da die Leistungsvoraussetzungen 

nicht vorhanden sind. Über sonstige weitere Leistungen, 

das Fachkräfteprogramm und über das Jugendamt ist 

vor etlichen Jahren ein Modul im Landkreis geschaffen 

worden: die „Jugendwerkstatt CJD“. Über dieses Modul 

sind drei bis vier Rechtskreise verbunden. Es handelt 

sich um eine zertifizierte Maßnahme nach §45 SGB III 

als niedrigschwelliges Angebot für junge Menschen, ge-

fördert durch das Jobcenter oder die Agentur für Arbeit. 

Es gibt aber auch Konstellationen, bei denen klar wird, 

dass beispielsweise die Persönlichkeitsentwicklung 

noch nicht abgeschlossen ist oder ein ergänzender An-

satz über die Hilfen zur Erziehung sinnvoll wäre. Eben-

so gibt es die Sachlage, dass der junge Mensch  kein 

SGB II Leistungsempfänger ist.  Dann ist die Jugend-

berufshilfe gefragt. Um ein entsprechendes Angebot 

vorzuhalten, gliedern wir uns dort mit an.  Ebenso kann 

es aber auch um die gesellschaftliche Teilhabe nach §67 

SGB XII gehen, auch wenn diese Fälle nur vereinzelt vor-

kommen. π



Integration SGB VIII – So kann es gelingen Praxishilfen RÜMSA20

Interview 4
name: cornelia rohrbeck

funktion: abteilungsleiterin Bildung und planung beim fachdienst Jugend 

und Bildung des Landkreises wittenberg

bei deutschen Jugendlichen. Dies hängt insbeson-

dere mit dem kulturellen Hintergrund und den 

sprachlichen Voraussetzungen zusammen. Ihnen 

sind zu Beginn die Strukturen, Normen und Re-

geln in Deutschland unbekannt, sodass sie diese 

erst verstehen und lernen müssen. Oftmals ist es 

ihnen wichtig zeitnah eine Arbeit zu finden, da 

auch die finanzielle Unterstützung der Familien 

in den Heimatländern Priorität hat. Deshalb müs-

sen die Jugendlichen für die Themen Schulpflicht 

in Deutschland sowie Relevanz einer Ausbildung 

sensibilisiert werden. Zudem sind viele Jugend-

liche aufgrund ihrer Fluchterfahrungen trauma-

tisiert, weshalb eine Traumatherapie zielführend 

und notwendig ist. 

Landesnetzwerkstelle: Bei erreichter Volljährigkeit 

endet die gesetzliche Vormundschaft. Viele junge 

Geflüchtete haben kein Unterstützungsnetzwerk 

vor Ort. Was bieten Sie in Wittenberg an? 

Rohrbeck: Nach Ende der gesetzlichen Vormundschaft 

haben die jungen Erwachsenen die Möglichkeit entspre-

chend § 41 SGB VIII einen Antrag auf Hilfe für junge 

Volljährige zu stellen. Die Jugendlichen werden über 

diese Option durch die Vormünder informiert, da die 

Hilfe über das 18. Lebensjahr hinaus im Rahmen der 

Verselbstständigung notwendig ist (z.B. aufgrund der 

Sprachbarrieren). Bei Bewilligung des Antrages (in der 

Regel für 6 Monate) erhalten sie dann weiterhin 2-3-

mal wöchentlich eine ambulante Betreuung durch freie 

Träger der Jugendhilfe. Darüber hinaus ist es wichtig, 

dass sich die jungen Menschen bereits langfristig ein 

Netzwerk aufbauen. Im Landkreis Wittenberg gibt es 

„Junge Geflüchtete am Übergang Schule-Ausbil-

dung/Beruf – Herausforderungen und Lösungs-

ansätze“ 

Die Landesnetzwerkstelle RÜMSA ist im Ge-

spräch mit Frau Rohrbeck gezielt der Frage 

nachgegangen, welche besonderen Herausfor-

derungen sich für junge Geflüchtete im Leis-

tungsbereich des SGB VIII ergeben. Um gleiche 

Grundvoraussetzungen zu ermöglichen, sind 

eine funktionierende Netzwerkarbeit sowie viel-

fältige weitere Unterstützungsangebote notwen-

dig.  Am Beispiel des Landkreises Wittenberg be-

richtet Frau Rohrbeck aus der praktischen Arbeit 

heraus, erläutert Lösungsansätze und ermög-

licht einen ganzheitlichen Blick auf die Thematik 

„junge Geflüchtete.“

Landesnetzwerkstelle RÜMSA (LNS): Welche Heraus-

forderungen kommen auf ein Jugendamt im Umgang 

mit unbegleiteten, minderjährigen Ausländer*innen 

(UMAs) zu? 

Cornelia Rohrbeck: Bei unbegleiteten, minderjährigen 

Ausländer*innen übernimmt das Jugendamt in der 

Regel die Vormundschaft, die vom Gericht bestellt 

wird. Damit umfasst das Aufgabenfeld einen umfang-

reichen Prozess, hinsichtlich der Unterbringung der 

jungen Menschen in Heimeinrichtungen, je nach Alter 

die Schulanmeldung, die Begleitung beim Asylverfah-

ren und bei Ablehnung gegebenenfalls die Begleitung 

beim Klageverfahren. Grundsätzlich ergeben sich bei 

jungen Geflüchteten andere Herausforderungen, als 
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ein langjähriges Unterstützungsnetzwerk, beispiels-

weise bestehend aus dem Jugendmigrationsdienst, der 

Beratungsstelle ENTER, spezifischen Beratungsstellen 

für Migrant*innen sowie ehrenamtlichen Paten*innen 

und Unterstützer*innen. Die vom Landkreis initiierte 

Beratungsstelle ENTER fokussiert ihr Angebot auf die 

individuelle Stabilisierung und Stärkung besonders be-

nachteiligter junger Menschen entsprechend § 13 SGB 

VIII. Ziel ist es dabei, junge Menschen am Übergang 

zwischen Schule und Beruf nachhaltig sozial und beruf-

lich zu integrieren sowie schulverweigerndes Verhalten 

zu reduzieren. 

Die Jugendlichen werden vor Eintritt in die Volljährigkeit 

über diese Anlaufstellen informiert und dafür sensibili-

siert, diese zu nutzen. Große Schwierigkeiten bestehen 

insbesondere bei den Personen, welche nicht bleibebe-

rechtigt sind. Diese werden nach Eintritt der Volljährig-

keit in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises 

untergebracht, da sie aufgrund ihres Status keinen ei-

genen Wohnraum in Anspruch nehmen können. Weite 

Wege zum Berufsschulzentrum oder dem Ausbildungs-

betrieb sind hier die Konsequenz. Die Sozialarbeiter*in-

nen des Fachdienstes Asyl- und Ausländerangelegenhei-

ten versuchen sie in diesem Fall weiter zu unterstützen 

und zu begleiten. 

Landesnetzwerkstelle: Welche weiteren Möglichkeiten 

über die Hilfe für junge Volljährige hinaus gibt es, um 

den Menschen mit Fluchterfahrung den Übergang von 

der Schule in den Beruf zu erleichtern?

Rohrbeck: Zum einen sind hier Strukturen und Angebo-

te zu nennen, die bereits langjährig bestehen und nicht 

spezifisch für die Zielgruppe der jungen Geflüchteten 

konzipiert wurden, sondern in der Regel einem großen 

Personenkreis zur Verfügung stehen. Exemplarisch 

kann hier auf Maßnahmen der Agentur für Arbeit und 

des Jobcenters verwiesen werden (Berufsberatung der 

Agentur für Arbeit, berufspsychologischer Test, Unter-

stützung beim Zusammenstellen von Bewerbungsun-

terlagen) sowie Bewerbungstraining bei freien Trägern 

(im Landkreis Wittenberg zum Beispiel bei der Deut-

schen Angestellten-Akademie). Während einer Ausbil-

dung besteht zudem die Möglichkeit Förderung im Rah-

men der Maßnahmen ZaA (Zukunftschance assistierte 

Ausbildung) oder AbH (ausbildungsbegleitende Hilfen) 

zu beantragen. 

Des Weiteren gibt es in Sachsen-Anhalt verschiedene 

landesweite Projekte und Beratungsangebote, wie bei-

spielsweise „KAUSA – Koordinierungsstelle Ausbildung 

und Migration“, bei dem Jugendlichen mit Migrations-

hintergrund durch Workshops gezielt auf das Ausbil-

dungs- und Berufsleben vorbereitet werden. Für einen 

regelmäßigen Austausch sowie eine abgestimmte Zu-

sammenarbeit, basierend auf einer Kooperationsverein-

barung, wurden die zuständigen Mitarbeiter*innen der 

KAUSA Servicestelle in die bestehenden Arbeits- und 

Steuerungsgruppen des Landkreises einbezogen. Ω

Vertiefung zu der thematik:

gonzález méndez de Vigo, nerea; karpenstein, Johanna; 

schmidt, Johanna: „Junge geflüchtete auf dem weg in ein eigen-

verantwortliches Leben begleiten – ein Leitfaden für fachkräfte“, 

b-umf.de/src/wp-content/uploads/2017/12/Bumf-Leitfaden__

Junge_gefl%c3%Bcchtete_-05_2017.pdf 

[abgerufen am 17.04.2018]
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Darüber hinaus wurden aufgrund der bestehenden Be-

darfe und Herausforderungen auch landkreiseigene 

Projekte und Angebote geschaffen. Zu nennen ist hier 

beispielsweise das Projekt "Meine Chance" - Berufso-

rientierung und Berufswegeplanung für neu zugewan-

derte junge Geflüchtete, Migrantinnen und Migranten 

am Berufsschulzentrum in Wittenberg, welches auf 

Grundlage eines Ideenwettbewerbes im Rahmen des 

Landesprogramms „Regionales Übergangsmanage-

ment Sachsen-Anhalt (RÜMSA)“ entwickelt wurde. 

Ziel ist es hier, durch effektive Berufsorientierung und 

sozialpädagogische Begleitung sowie mittels berufsbe-

zogener Sprachförderung einen adäquaten Einstieg in 

den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu ermöglichen. 

Die jungen Menschen werden an die duale Ausbildung 

herangeführt, erhalten eine individuelle Kompetenzför-

derung sowie ein umfassendes Bewerbungscoaching. 

Weiterhin können die Teilnehmer*innen verschiedene 

Betriebe besichtigen, Praktika absolvieren und unter-

schiedliche Berufsfelder kennenlernen. Das Projekt ist 

dabei sehr erfolgreich. Insgesamt konnte bereits bei 13 

Teilnehmer*innen eine erfolgreiche berufliche Integrati-

on erreicht werden. Sechs Jugendliche konnten in Aus-

bildung gebracht werden und sieben Jugendliche wech-

selten in eine höhere Schulform an der Berufsschule in 

Wittenberg. 

Weiterhin wurden im Zuge des Projektes RÜMSA ver-

schiedene Instrumente entwickelt (z.B. eine Daten-

bank zu Berufsorientierungsangeboten im Landkreis 

sowie eine Praktikumsbörse), die den Übergang von 

der Schule in das Arbeitsleben erleichtern sollen. Diese 

Angebote sind für alle jungen Menschen im Landkreis 

Wittenberg konzipiert wurden und sollen natürlich auch 

von jungen Geflüchteten und deren Unterstützer*innen 

genutzt werden.  

Landesnetzwerkstelle: Angebote aus einer Hand durch 

eine Jugendberufsagentur ist das Hauptziel von RÜM-

SA. Welche Chancen und Möglichkeiten ergeben sich 

durch diese Strukturen für junge Geflüchtete? 

Rohrbeck: Mit der Eröffnung der Jugendberufsagentur 

im Landkreis Wittenberg im Oktober 2019 sollen alle Ju-

gendlichen und junge Erwachsene zielgruppengerecht 

nach den Leistungen des SGB II, III und VIII beraten 

und betreut werden. Vertreten sind dabei Mitarbei-

ter*innen aus allen drei Rechtskreisen sowie Netzwerk-

partner (z.B. ENTER-Beratungsstelle, Suchtprävention) 

mit ihren individuellen Angeboten, die eine bedarfsge-

rechte rechtskreisübergreifende Fallbearbeitung und 

Zusammenarbeit sicherstellen sollen. Im Rahmen ei-

ner Hospitationsreise nach Kiel konnte der Landkreis 

eine bereits über mehrere Jahre bestehende Jugendbe-

rufsagentur kennenlernen. Ein zentraler Anlaufpunkt für 

junge Geflüchtete zu allen Fragen am Übergang Schu-

le-Beruf erbrachte dort positive Synergieeffekte, insbe-

sondere durch den niedrigschwelligen Zugang und die 

räumliche Nähe aller relevanten Ansprechpersonen für 

den Jugendlichen an einem Ort. 

Für die Beratung und Betreuung von Geflüchteten set-

zen alle Rechtskreise bislang spezialisierte Mitarbeiten-

den ein. Aufgrund der besonderen Bedarfe von Geflüch-

teten unterschiedlicher Altersgruppen werden diese 

durch die Ausgestaltung arbeitsmarkpolitischer Instru-

mente und Wege zur engen Verknüpfung von Spracher-

werb, beruflicher Orientierung und Praxiserprobung in 

Unternehmen unterstützt. Es ist daher wichtig, dass 
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bestehende Kompetenzen und Qualifikationen dieser 

Mitarbeiter*innen in die neu zu gründende Jugendbe-

rufsagentur übergehen. 

Landesnetzwerkstelle: Welche Erfahrungen und Lö-

sungsansätze gibt es, um jungen Geflüchteten einen 

lückenlosen Bildungsweg zu ermöglichen?

Rohrbeck: Oftmals ist die Gestaltung eines lückenlosen 

Bildungsweges für junge Geflüchtete aufgrund struk-

tureller und finanzieller Herausforderungen schwierig 

oder gar nicht möglich. Seit 2016 beschäftigt der Land-

kreis im Rahmen des Bundesprogrammes „Kommunale 

Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewan-

derte“ eine Bildungskoordinatorin, deren Aufgabe unter 

anderem darin besteht in politischen Gremien und Aus-

schüssen Bedarfe und Lücken auf Grundlage von Daten 

und Fakten aufzuzeigen. Damit frühzeitig die Weichen 

für einen erfolgreichen Einstieg in das Bildungssystem 

gestellt sowie nachhaltiger Schulerfolg gesichert wer-

den kann, sollte insbesondere die Förderung und Be-

gleitung der sprachlichen Entwicklung ein wesentliches 

Ziel darstellen. Wird jedoch der erhöhte Lehrermangel 

an den Schulen betrachtet muss festgestellt werden, 

dass die vom Land Sachsen-Anhalt bereitgestellten 

Ressourcen nicht ausreichend sind, um die vorhande-

nen Bedarfe an den Schulen zu decken. Dies umfasst 

neben dringend notwendigen personellen Ressourcen 

für die Schulen, in Form von Sprachlehrkräften, Lehr-

kräften, Schulsozialarbeiter*innen und weiteren päd-

agogischen Mitarbeitenden, auch eine gesicherte und 

langfristige Finanzierung für Projekte und Maßnahmen 

an den Schulen. Zur Unterstützung der sprachlichen 

Bildung von Kindern und Jugendlichen in allen Schulfor-

men hat der Landkreis ein eigenes Sprachförderkonzept 

„Deutsch als Zweitsprache“ entwickelt. Ziel war hierbei 

die Ermöglichung flächendeckender und wirkungsvol-

ler Sprachförderangebote für alle Schüler*innen. Dabei 

wurden die Bedingungen, welche mit einem Flächen-

landkreis einhergehen sowie die individuellen Bedarfe 

der jeweiligen Schulformen berücksichtigt. Neben ei-

nem Beschulungsangebot mit Sprachförderung für die 

Berufsschule hat der Landkreis die Notwendigkeit einer 

mobilen Fachkraft für den Grundschulbereich aufge-

zeigt, welche bedarfsorientiert an den Schulen die pä-

dagogischen Fachkräfte bei der Sprachförderung unter-

stützt. Die zur Umsetzung des Konzepts erforderlichen 

Landesmittel wurden hierfür jedoch nicht bewilligt, da 

der Einsatz von Lehrkräften an Schulen eine hoheitliche 

Aufgabe des Landes ist. Da für die jungen Geflüchteten 

dennoch eine Verbesserung der schulischen Situation 

erreicht werden sollte, hat der Landkreis in Kooperati-

on mit weiteren Partnern ein eigenes schulergänzendes 

Sprachförderangebot für Schüler*innen der BVJ-S Klas-

sen seit dem Schuljahr 2016/17 initiiert. Ein wichtiger 

Erfolgsfaktor, um jungen Geflüchteten einen lückenlo-

sen Bildungsweg zu ermöglichen, ist somit eine abge-

stimmte Netzwerkarbeit. Um gemeinsam an Heraus-

forderungen zu arbeiten und Lücken zu identifizieren, 

müssen sich alle Akteure gegenseitig kennen und einen 

regelmäßigen Austausch pflegen.

 

Landesnetzwerkstelle: In welchen Bereichen sehen Sie 

Anpassungsbedarfe bei den angebotenen Maßnahmen, 

um zukünftig alle jungen Geflüchteten zu erreichen?

Rohrbeck: Die meisten Fördermöglichkeiten, Angebo-

te und Maßnahmen am Übergang Schule-Beruf enden 
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bei der erfolgreichen Integration junger Geflüchteter in 

Ausbildung oder Arbeit. Im Landkreis wurde der Bedarf 

erkannt, junge Geflüchtete auch während der Ausbil-

dung effektiv zu begleiten und im Prozess der Verselb-

ständigung zu unterstützen. Wünschenswert wären in 

diesem Zusammenhang feste Ansprechpartner für die 

Jugendlichen, welche unter anderem beim Erlernen der 

Fachsprache sowie dem Nacharbeiten der Unterricht-

sinhalte unterstützen könnten. Seitens der Unterneh-

men geht die Einstellung junger Geflüchteter aufgrund 

des oftmals schwierigen aufenthaltsrechtlichen Status 

mit einem größeren formalen Aufwand einher, was die-

se an einer Einstellung hindern kann. Somit wäre ein/e 

feste/r Ansprechpartner*in, welcher die Unterneh-

men zu aufenthaltsrechtlichen Fragestellungen berät 

und als Schnittstelle zwischen dem Jugendlichen und 

dem Unternehmen fungiert für alle Beteiligten gewinn-

bringend. 

Weiterhin werden Anpassungsbedarfe im Bereich der 

Freizeitmöglichkeiten für junge Menschen gesehen. 

Über das Bundesprogramm „Willkommen bei Freun-

den“ konnte der Landkreis einen Workshop mit Geflüch-

teten am Berufsschulzentrum in Wittenberg durchfüh-

ren, mit dem Ziel ihre Wünsche und Perspektiven zu 

erfragen. Dabei wurde deutlich, dass sich die Jugend-

lichen mehr Begegnungsmöglichkeiten mit deutschen 

Schüler*innen wünschen und Freizeitangebote zum 

Teil fehlen oder aufgrund des aufenthaltsrechtlichen 

Status nicht in Anspruch genommen werden können 

(z.B. Abschluss eines Vertrages im Fitnessstudio). Vie-

le Angebote sind zudem in der Kreisstadt Wittenberg 

zentriert, während in den ländlichen Regionen weniger 

Möglichkeiten bestehen. Die fehlende Mobilität der 

Jugendlichen und die weiten Wege durch den Flächen-

landkreis erschweren die Teilnahme an Freizeitangebo-

ten. Damit sowohl die schulische als auch berufliche 

Integration gelingt, sind gesellschaftliche und soziale 

Teilhabe wichtige Aspekte für einen zielgruppen- und 

altersgerechten Ausbau der Angebote. Ein besonderer 

Bedarf ist insbesondere für Schüler*innen im Berufs-

schulalter festzustellen, denn in den Ganztagsschulen 

im Sekundarschulbereich werden bereits umfangreiche-

re Freizeitangebote in Form von Projekten vorgehalten 

(z.B. Schwimm- und Fahrradlernkurse in Kooperation 

mit Initiativen und Vereinen, wie dem Kreissportbund). 

Positive Erfahrungen hat der Landkreis außerdem mit 

den Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen gesam-

melt, die von jungen Geflüchteten sehr gut besucht und 

angenommen werden.

Grundsätzlich ist zu beobachten, dass die Zielgruppen 

nicht alle Möglichkeiten und Angebote im Landkreis 

kennen. Im Rahmen der ersten Bildungskonferenz 2018 

Mit dem Landesprogramm „Zukunftschance Assistierte Ausbil-

dung“ werden Jugendliche mit schwierigen Ausgangsbedingun-

gen und hohem Förderbedarf durch entsprechende Vorbereitung 

und intensive sozialpädagogische Begleitung darin unterstützt, 

erfolgreich eine reguläre Ausbildung zu absolvieren. Die Betreu-

ung erfolgt hierbei ganzheitlich und individualisiert durch einen 

Bildungsträger als zentrale Kontakt- und Anlaufstelle sowohl für 

den/die Jugendliche als auch den ausbildenden Betrieb. Durch 

das Programm werden u.a. für Teilnehmer/innen mit Migrations-

hintergrund, insbesondere junge Geflüchtete, und Jugendliche mit 

Behinderungen besondere Unterstützungsangebote vorgehalten.

Vertiefende informationen zu zaa:

https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/arbeit/berufsorientie-

rung-ausbildung/assistierte-ausbildung/

 [abgerufen am 20.05.2019)
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wurden die Initiierung regionaler Messen zu Freizeit- 

und Sportangeboten sowie die Bestandsaufnahme vor-

handener Angebote und das Aufzeigen dieser Angebote 

angeregt. Weiterhin sollten Kooperationen zwischen 

schulischen und außerschulischen Akteuren ausgebaut 

werden.

Landesnetzwerkstelle: Beschreiben Sie die Netzwerkar-

beit im Landkreis Wittenberg, um junge Menschen mit 

Multiproblemlagen bei allen Bedarfen zu unterstützen. 

Rohrbeck: Im Landkreis Wittenberg bestehen zahlreiche 

Arbeits- und Steuerungsgruppen sowie Gremien, bei 

denen Akteure innerhalb der Kreisverwaltung sowie ex-

terne Partner zusammenkommen, um gemeinsam an 

unterschiedlichen Herausforderungen zu arbeiten und 

einen regelmäßigen Austausch sicherzustellen. Dabei 

erstreckt sich die Netzwerkarbeit vom frühkindlichen 

Bereich über Netzwerke zum Thema schulische Förde-

rung, den Übergang von der Schule in den Beruf sowie 

die Beschäftigungsförderung. Weiterhin gibt es Arbeits-

gruppen, welche die Zielgruppe Menschen mit Migra-

tionshintergrund fokussieren. Dabei arbeiten je nach 

Themenfeld viele verschiedene Akteure miteinander. 

Dies schließt verschiedene Institutionen und Behörden 

(z. B. Fachdienste der Kreisverwaltung, Vertreter*innen 

von Kommunen, Jobcenter), Vereine (z. B. Sportvereine, 

interkulturelle Vereine, nachbarschaftliche Vereine, sozi-

ale Vereine), Bildungsträger und Träger der Wohlfahrts-

pflege, Vertreter*innen von Unternehmen (z. B. Woh-

nungsunternehmen) und Unternehmensverbänden (z. 

B. IHK), Migrantenorganisationen, ehrenamtliche Initi-

ativen und politische Akteure mit ein. Zu nennen ist hier 

beispielsweise die Steuerungsgruppe des Landkreises, 

die im Rahmen des Bundesprogrammes der Deutschen 

Kinder- und Jugendstiftung „Willkommen bei Freunden 

– Bündnisse für junge Flüchtlinge“ entstanden ist. Ver-

schiedene Fachdienste des Landkreises Wittenberg, die 

Koordinierungsstelle Migration sowie das Jobcenter und 

die Bundesagentur für Arbeit haben sich im Oktober 

2016 im Rahmen der Beteiligung an diesem Programm 

zu einer Steuerungsgruppe zusammengeschlossen, um 

gemeinsam Strategien für die Integration zu entwickeln. 

Im Mittelpunkt stand dabei, wie junge Geflüchtete zwi-

schen 15 und 24 Jahren auf ihrem Weg in ein selbststän-

diges Erwachsenen- und Berufsleben begleitet und un-

terstützt werden können. Im Rahmen des Programmes 

wurden unter anderem Fortbildungsangebote für Fach-

kräfte geschaffen, eine Hospitationsreise zu den regi-

onalen Berufsbildungszentren in Kiel organisiert sowie 

Workshops mit jungen Geflüchteten durchgeführt. Vor 

dem Hintergrund, die Arbeiten nachhaltig zu gestalten, 

wurde diese kommunale Steuerungsgruppe auch nach 

Projektende verstetigt. Im Rahmen der Netzwerkarbeit 

ist es ebenso wichtig, Akteure aus der Praxis einzube-

ziehen, da sie die Herausforderungen in der Regel sehr 

gut beurteilen können. So wurde beispielsweise die 

Abschlussveranstaltung zum Projekt Willkommen bei 

Freunden genutzt, um gemeinsam mit regionalen Ak-

teuren zukünftige Ziele und weitere Handlungsbedarfe 

der Integrationsarbeit zu besprechen. 

Um Transparenz über die bestehenden Austauschfor-

mate herzustellen, arbeitet der Landkreis außerdem mit 

einer umfangreichen Netzwerkanalyse. Dabei handelt 

es sich um ein digitales Arbeitsinstrument, in dem alle 

Netzwerke abgebildet und mit Informationen beispiels-

weise zu den Aufgabenschwerpunkten, Zielstellungen, 

Mitgliedern, Turnus der Treffen sowie Vorsitzenden und 

Verantwortlichen hinterlegt sind. Diese Vorgehensweise 

ermöglicht es zu bestimmten Themenfeldern einfach 

relevante Ansprechpartner zu identifizieren, Doppel-

strukturen aufzudecken und zu reduzieren. π

„Im Landkreis wurde der Bedarf erkannt, junge Geflüchtete auch 
während der Ausbildung effektiv zu begleiten und im Prozess der 
Verselbständigung zu unterstützen.“

– Cornelia Rohrbeck
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Von der Theorie zur Praxis 
Das Fundament einer funktionierenden Zusammenarbeit 

wird durch Transparenz und gegenseitiges Verständnis 

gelegt. Die praktische Arbeit in der Jugendhilfe vor Ort 

ist auf der Grundlage konkreter Darstellungen handeln-

der Akteure vorgestellt worden. Das breite Spektrum der 

Aufgaben kann hierbei lediglich anhand von ausgewähl-

ten Beispielen beleuchtet werden. Deutlich wird jedoch 

aus allen Gesprächen mit den Experten*innen: Jugend-

hilfe wird individuell gestaltet. Die Rahmenbedingungen 

in den einzelnen Regionen sind ausschlaggebend für die 

konkreten Angebote, ebenso die konkreten Bedarfs- und 

Problemlagen. Die Hilfen zur Erziehung sind hier sicher-

lich als Ausnahmefall zu nennen. Der Bedarf an dieser 

Stelle bleibt steigend, sei es durch eine erhöhte Fallzahl 

oder durch komplexere, multiple Problemlagen der jun-

gen Menschen. 

Die Individualität spiegelt sich jedoch nicht nur in den 

einzelnen Landkreisen und kreisfreien Städten wider. 

Die einzelnen Sozialräume sind gleichwohl unterschied-

lich zu betrachten. Stellenweise bedarf es einer anderen 

Herangehensweise als in den benachbarten Regionen 

im selben Landkreis.  Die sozialen und strukturellen Ge-

gebenheiten vor Ort haben großen Einfluss, um ein be-

darfsgerechtes Unterstützungs- und Beratungsangebot 

„aus einer Hand“ anzubieten.  

Die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit im Rah-

men von RÜMSA ermöglicht nicht nur die Schließung 

von Lücken in der Maßnahmeplanung. Vielmehr werden die bestehenden 

Kooperationen gefestigt, das Verständnis füreinander gestärkt und vor al-

lem der Blick auf die jungen Menschen geschärft. In der Kooperation mit 

der Jugendhilfe ist deren vielfältige Angebotspalette zu beachten und im 

Sinne einer ganzheitlichen Unterstützung voll auszuschöpfen.   

Die Problemlagen der jungen Menschen haben sich in den letzten Jahren 

immer häufiger in multiple Hilfsbedarfe gewandelt. Die Sicherung eines ge-

regelten Einkommens ist schwer umsetzbar, wenn nicht parallel dazu die 

Schulden- oder Suchproblematik betrachtet wird. Zu diesem Zweck sind 

Netzwerke aufzubauen und zu etablieren, die neben den originären Maß-

nahmen der Rechtskreise auch weitere Beratungs- und Unterstützungsleis-

tungen vorhalten bzw. anbieten. Vereinte Kräfte für das Wohl der jungen 

Menschen kann nur auf eine Art und Weise gelingen: Hand in Hand.

„Leitorientierung und standards:

Zielbestimmung und Prinzipien einer modernen Jugendhilfe:

•	 Leistung statt Eingriff, Prävention statt Reaktion, Flexibili-

sierung statt Bürokratisierung, Demokratisierung statt Be-

vormundung

•	 Strategische Ziele

•	 Primäre und sekundäre Prävention (vorbeugende Hilfen)

•	 Lebensweltorientiertes Handeln

•	 Dezentralisierung und Regionalisierung

•	 Alltagsorientierung

•	 Partizipation und Freiwilligkeit: Alle Studien zur Entwick-

lung neuer Handlungsfelder in der Jugend- und Familien-

hilfe verweisen darauf, dass Annahme bzw. Ablehnung von 

Angeboten sowohl davon abhängen, ob und ggf. in wel-

chem Umfang eine mitgestaltende Beteiligung der Adres-

saten zugelassen ist, als auch, ob die Angebote oktroyiert 

oder freiwillig angenommen werden können

•	 Einmischung“

Quelle: „Grundprinzipien des SGB VIII – KJHG“; http://bur-

kert-eulitz.de/wp-content/uploads/2013/02/Grundprinzipi-

en-SGBVIII.pdf [abgerufen am 17.04.2019]



27

Kurzdarstellung zum Landesprogramm RÜMSA
Mit dem aus dem Europäischen Sozialfonds unterstutzten Landespro-

gramm RUMSA werden Arbeitsbundnisse auf Ebene der Landkreise und

kreisfreien Städte dabei unterstutzt, zuständigkeits- und rechtskreisüber-

greifende Kooperations- und Unterstutzungsstrukturen für Jugendliche

am Übergang Schule-Beruf aufzubauen und zu verstetigen. Ziel ist, die

Übergange von der Schule über die Ausbildung in den Beruf dauerhaft so

zu gestalten, dass junge Menschen nach der Schule möglichst ohne Um-

wege und Brüche eine berufliche Ausbildung beginnen und erfolgreich

abschließen.

Weitere Informationen

www.ruemsa.sachsen-anhalt.de
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